
 

 
 
 
Neue Mindestversicherungssumme für gewerbliche 
Vermögensberater 
 
Mit 15.01.2023 erfolgt die vom Gesetz alle fünf Jahre vorgesehene Anpassung der 
Mindestversicherungssumme in der Berufshaftpflichtversicherung für gewerbliche Vermögensberater. 
Die daraus resultierende Erhöhung von 20,3 % orientiert sich an der Berechnungsmethode zur 
Berufshaftpflichtversicherung für Versicherungsvermittler. Gewerblichen Vermögensberatern wird die 
Abklärung beim Haftpflichtversicherer, ob und unter welchen Konditionen die Anpassung der 
Versicherungssummen im Vertrag durchgeführt wird, empfohlen. 
 
02. März 2023, Wiener Neustadt – Gemäß § 136a Abs 12 GewO 1994 hat die 
Mindestversicherungssumme der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, welche zur Ausübung 
des Gewerbes der gewerblichen Vermögensberatung vorgeschrieben ist, alle fünf Jahre angepasst zu 
werden. Ausgehend von den von Eurostat veröffentlichten Änderungen des Europäischen 
Verbraucherpreisindex, ergeben sich somit folgende neue Mindestversicherungssummen für die 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung von gewerblichen Vermögensberatern: 1 574 090 Euro für 
jeden einzelnen Schadensfall und 2 361 135 Euro für alle Schadensfälle eines Jahres. 
 
Die Anpassung der Mindestversicherungssumme in der Berufshaftpflichtversicherung für 
selbstständige Versicherungsvermittlung erfolgt in Kürze. EIOPA hat dazu eine öffentliche Konsultation 
zur Anpassung der Deckungssumme gestartet (https://www.eiopa.europa.eu/document-
library/consultation/consultation-draft-amending-regulatory-technical-standards-adapting).  
 
„Mit unserem Versicherer, der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), haben wir vereinbart, 
dass die Mindestversicherungssummen auf 1 600 000 Euro pro Schadenfall sowie (aufgrund unseres 
3-fachen Jahreslimits) auf 4 800 000 Euro für alle Schadenfälle innerhalb eines Jahres angepasst 
werden – und das völlig kostenlos und ohne Nach- oder Aufzahlung. Für über Höher-Versicherte 
bedeutet dies, über den gesetzlichen Mindestversicherungssummen abgesichert zu sein und, da die 
Anpassung bei unseren Verträgen automatisch geschieht, kein zusätzlicher Mehraufwand für unsere 
Kunden“, so René Hompasz, MBA, LL.M., Geschäftsführer der Höher Insurance Services GmbH.   
 
Die Änderung im Überblick: 

 
Deckungssumme gemäß           

§ 136a Abs 12 GewO 1994  Veränderung 
Deckungssumme 

AGCS via Höher ab 
15.1.2023 

Differenz zur 
Deckungssumme 

ab 15.1.2023 

Prämien-
anpassung 

bis 15.1.2023 ab 15.1.2023 

1 308 470 1 574 090 + 20,3 % 1 600 000 + 22,3 % NULL 

1 962 705 2 361 135 + 20,3 % 4 800 000 + 103,2 % NULL 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Rückfragen an: 
Höher Insurance Services GmbH 
René Hompasz, MBA, LL.M. 
 

Ludwig-Boltzmann-Straße 4 
A-2700 Wr. Neustadt 
 

Telefon:  +43 (0) 2622 269 02 
E-Mail:  rene.hompasz@hoeher.info 
Internet: www.hoeher.info 

 
Über Höher Insurance Services 
Die Höher Insurance Services GmbH ist seit 1994 im Bereich der Financial Lines als 
Versicherungsvermittlerin tätig und vermittelt unter anderem umfangreiche Versicherungslösungen im 
Bereich der Berufshaftpflicht-, Cyber-, D&O-, Strafrechtsschutz- sowie Vertrauensschaden-
Versicherung. Im Rahmen ihrer Business Consultant-Tätigkeit berät das Unternehmen Kunden in den 
Bereichen Compliance Management, Digitaler Vertrieb, Strategie- und Vertriebsberatung, 
Unternehmenstransaktionsberatung und Wirtschaftstraining. Neben dem Vermittlungs- und 
Beratungsgeschäft zählt die professionelle Wissensvermittlung im Bereich der Finanz- und 
Versicherungsbranche zu einem weiteren Tätigkeitsbereich des Unternehmens. Im Rahmen der Höher 
Akademie erhalten Teilnehmer praxisnahes Fachwissen von erfahrenen Experten in Form von 
Lehrgängen und Seminaren. Mehr erfahren: www.hoeher.info 

 
 
 
 

   

Dies ist eine Marketing-Mitteilung gemäß Richtlinie (EU) 2016/97 des europäischen Parlaments 
und Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (Neufassung), Artikel 17, Absatz 2.  


